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8 18/88

Jacques Baumgartner

ZB

Kuba und Namibia
Kuba verwehrt Namibia die Unabhängigkeit.
Die frühere kaiserlich-deutsche Kolonie
Südwestafrika wird seit über siebzig Jahren von
Südafrika verwaltet. Die Unabhängigkeit für
Namibia hängt vom Abzug der Kubaner aus
Angola ab. Auf dieses «Prinzip» einigten sich
kürzlich Südafrika, Kuba, Angola. Doch
Havanna zeigt kaum Rückzugsbereitschaft.

Das Verwaltungs- und Schutzmandat geht
zurück auf den Völkerbund. 1966 und 1967
beschlossen die Vereinten Nationen (UNO), dass
das Mandat Südafrikas über Namibia beendet
sei und Südafrika das Gebiet zu verlassen und
der UNO zu übergeben habe. Der Internationale

Gerichtshof in Den Haag bestätigte 1971 -
allerdings unter Protest zahlreicher internationaler

Juristen - die UNO-Beschlüsse, ebenso
die Umbenennung Südwestafrikas in Namibia

ohne Befragung der Bevölkerung.

Südafrika hat nun am 1. September einen wichtigen

Teil des Zeitplans erfüllt, auf den sich die
Regierungen in Pretoria, Havanna, Luanda

und Washington im Rahmen ihrer Gespräche
über eine Friedenslösung für das südliche
Afrika verständigt hatten. Es hat seine im
Südwesten von Angola stehenden Truppen abgezogen.

Die südafrikanische Präsenz wurde auf
3000 bis 3500 Mann geschätzt.

Doch eine Gesamtlösung für das südliche
Afrika (Namibia und Angola) ist nach wie vor
in weiter Ferne. Kuba hätte nämlich bis zum
1. September einen Zeitplan für den Abzug seiner

50 000 bis 57 000 Soldaten aus Angola
bekanntgeben sollen. Aber die Verhandlungspartner

- wobei der für das südliche Afrika zuständige

amerikanische Unterstaatssekreätr Chester

Crocker als Vermittler fungiert - konnten sich
auf der jüngsten Gesprächsrunde in Brazzaville
(Kongo) nicht über die «weiteren Schritte»
einigen.

Bei vorangegangenen Gesprächen hatte man
sich auf einen «Prinzipienkatalog» geeinigt.
Nach diesem soll Namibia seine Unabhängigkeit

erhalten, sobald die Kubaner Angola
verlassen haben. Pretoria argumentiert, nach dem

Rückzug seiner Truppen entfalle jegliche
Berechtigung für die Aufrechterhaltung der
massiven kubanischen Militärpräsenz in Angola.
Südafrika besteht auf einem Abzug der Kubaner

bis zum Juli nächsten Jahres. Am 1.

November will Pretoria mit den Vorbereitungen
für freie Wahlen in Namibia unter UNO-Auf-
sicht beginnen, und zwar sollen diese schon
sieben Monate später stattfinden. Vorausgesetzt,
die Kubaner sind nach Havanna heimgekehrt,
muss Südafrika Namibia die Unabhängigkeit
gewähren.

Doch Kuba zeigt keinerlei Rückzugsbereitschaft,

beziehungsweise es will erst in anderthalb

Jahren damit beginnen, seine «internacio-
nalistas» heimzuholen. Ursprünglich hatten die
Kubaner auf einen Zeitraum von vier Jahren
bestanden. Bis anhin hatte Havanna sein
militärisches Eingreifen mit der «andauernden
südafrikanischen Aggression gegen Angola

Die Hauptstadt von
Namibia ist Windhuk.
Vor der Christuskirche
das Standbild des
Städtegründers
Curt von François.
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